
Gute Gründe für die
Bürgerstiftung Cadolzburg

• Ich kann dauerhaft Projekte in Cadolzburg 
zur Förderung des Gemeinwohls unterstüt-
zen.

• Ich kann etwas von dem weitergeben, was 
ich selbst im Leben erhalten habe und über-
nehme somit gesellschaftliche Verantwor-
tung.

• Ich kann anonym oder öffentlich stiften und 
damit anderen helfen.

• Ich kann meine Zuwendung an  die Stiftung 
steuerlich geltend machen.

• Ich kann mit meiner Zustiftung ein persönli-
ches Zeichen setzten: Für mich selbst, für 
meinen Lebenspartner, für den Markt 
Cadolzburg.

In Cadolzburg mitwirken

Mit der Bürgerstiftung Cadolzburg
„gemeinsam mehr erreichen“:

• Jugend- und Altenhilfe
•  Tierschutz
• Sport
•  Kultur, Kunst und Denkmalp�ege
•  Umwelt- und Naturschutz
•  Heimatp�ege und Heimatkunde
•  Erziehung, Volks- und Berufsbildung
•  Freie Wohlfahrtsp�ege
•  Wissenschaft und Forschung
•  Religion und Mildtätigkeit
•  Rettungsdienste, Rettung aus Lebensgefahr
•  Öffentliches Gesundheitswesen

Über die jährliche Verwendung der Erträge aus 
dem Stiftungskapital entscheidet der Stiftungs-
rat zum Wohle des Marktes Cadolzburg.

Der Stiftungsrat setzt sich aus dem 1. Bürger-
meister, fünf Gemeinderäten und einer durch 
den Marktgemeinderat aus dem Kreis der Bevöl-
kerung zu benennenden Person zusammen.

Unsere Bürgerstiftung braucht Ihre 
Unterstützung!

Selbstverständlich nimmt die Bürgerstiftung 
Cadolzburg nicht nur Zustiftungen, sondern      
auch Spenden entgegen. Stiftungszuwendungen 
können steuerlich geltend gemacht werden.

Ab einem Betrag von 200 Euro erhöht Ihre Zuwen-
dung das Stiftungsvermögen, soweit sie nicht als 
Spende gekennzeichnet wurde. Spenden sind in 
jeder Höhe möglich.

Bankverbindung der Stiftergemeinschaft bei der 
Sparkasse Fürth:

IBAN: DE56 7625 0000 0009 9535 63
BIC: BYLADEM1SFU

Verwendungszweck: „Bürgerstiftung Cadolzburg“

Wenn auch Sie sich als Stifter für die Bürgerstif-
tung Cadolzburg engagieren möchten, wenden 
Sie sich bitte an den Markt Cadolzburg oder an 
die Stiftungsexperten der Sparkasse Fürth.

Sparkasse Fürth Stiftungsberatung:

Klaus Brunner
Tel.: 0911/ 7878-1356
E-Mail: klaus.brunner@sparkasse-fuerth.de

Petra Detampel
Tel.: 0911/ 7878-1352
E-Mail: petra.detampel@sparkasse-fuerth.de

Ansprechpartner:

1. Bürgermeister Bernd Obst
Tel.: 09103/ 509-37
E-Mail: b.obst@cadolzburg.de

 

� Sparkasse
 Fürth
 Gut seit 1827.

Hilfe spenden, Zukunft stiften

Die Bürgerstiftung Cadolzburg ist eine Unterstiftung
in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth.

Bürgerstiftung Cadolzburg



Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

mit der Bürgerstiftung Cadolz-
burg wird nun auch der Markt 
Cadolzburg Teil der seit mitt-
lerweile über zehn Jahren 
bestehenden Stiftergemein-
schaft der Sparkasse Fürth.

Gemeinschaft bedeutet, sich gemeinsam für etwas 
einzusetzen. Gemeinsam möchten wir mit der 
Bürgerstiftung unterstützen und fördern.

Im Rahmen der Stiftung soll dies umgesetzt 
werden. So ermöglicht es die Bürgerstiftung 
Cadolzburg mit jedem Spendenbeitrag oder jeder 
Zustiftung soziale, kulturelle oder gemeinnützige 
Projekte im Markt Cadolzburg zu unterstützen. 
Durch unseren Gemeinderat wurde beschlossen, 
der Bürgerstiftung Cadolzburg zu Beginn einen 
Betrag von 10.000 € als Grundstockvermögen zu 
überreichen.

Nun können auch Sie sich im Rahmen der 
Bürgerstiftung Cadolzburg mit einer Spende oder 
einer Zustiftung für die Zukunft Ihres Marktes und 
Ihrer Mitbürger engagieren. Alle Spenden und 
Erträge kommen hierbei ausschließlich gemeinnüt-
zigen Projekten zu Gute.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei all denjenigen, 
die einen Beitrag zu unserer Stiftung leisten 
können. Gemeinsam wollen wir mit Ihrer Unter-
stützung in unserem Markt Werte schaffen und 
Zukunft gestalten.

Herzlichst

Ihr
Bernd Obst
Erster Bürgermeister

Zuwendungsmöglichkeiten

Spenden
Spenden werden unmittelbar für die Zweckver-
wirklichung der Stiftung verwendet.

Zustiftungen zu Lebzeiten
Ihre Zustiftung erhöht das Stiftungsvermögen. 
Aus den Erträgen der Vermögensanlage werden 
die Stiftungszwecke dauerhaft verfolgt.

Letztwillige Verfügung
Sie können Ihre Zuwendung an die Bürgerstiftung 
Cadolzburg in der Stiftergemeinschaft der Spar-
kasse Fürth in einer letztwilligen Verfügung (Tes-
tament/ Erbvertrag) festlegen. Hierfür wird emp-
fohlen, einen juristischen Berater hinzuzuziehen. 
Ein Stiftungsrat wacht dauerhaft darüber, dass die 
Erträge satzungsgemäß verwendet werden.

Zustiftungen durch Erben
Zustiftung geerbten Vermögens durch die Erben.

Steuerliche Vorteile

Bis zu 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte 
sind als Sonderausgaben jährlich abzugsfähig.

Der oben beschriebene Sonderausgabenabzug 
steht Ihnen auch bei Zustiftungen offen. Zusätz-
lich können Sie als Stifter/ Stifterin weitere Beiträ-
ge in Höhe von 1 Mio. Euro (bei gemeinsam 
veranlagten Ehegatten/ Lebenspartnern 2 Mio. 
Euro) im Rahmen des Sonderausgabenabzugs 
geltend machen. Dieser Betrag kann steuerlich 
auf bis zu 10 Jahre verteilt werden.

Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig 
von der Erbschaftssteuer befreit.

Die Einbringung der Vermögensgegenstände 
innerhalb von 24 Monaten nach dem Todesfall 
kann unter bestimmten Voraussetzungen zum 
rückwirkenden Erlöschen der angefallenen 
Erbschaftssteuer führen.

Die Bürgerstiftung Cadolzburg wird als Unterstiftung in Form einer Zustiftung in der unselbstständigen Stiftung „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth“ von der       
DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet.

Herausgeber: Markt Cadolzburg · Rathausplatz 1 · 90556 Cadolzburg

Bildnachweise: Kulturamt Cadolzburg, geo-select FotoArt, schäfer.fotodesign

Hinweis: Dies ist lediglich eine unverbindliche Informationsschrift. Für die Stiftung sind nur die in der Broschüre zur „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth - 
rechtliche, steuerliche und vertragliche Grundlagen“ gemachten Angaben maßgeblich. B
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